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 Zuchwil, 16. Aug. 2019 
 

 

Medienmitteilung 
Schweizerische Volkspartei Zuchwil beantragte  im Ge-
meinderat am 14.8.2019 “keine Kabinettsverwaltung“. 
Freitag, 16.8.2019, 15.00, Asternweg 5, Zuchwil 

Die Schweizerische Volkspartei Zuchwil beantragte am 14.8.2019 im Gemeinde-
rat im öffentlichen Teil der Sitzung unter Traktanden im Beisein der Medien inkl. 
Begründung (ganzer Text) folgendes: 

 
1. Es seien die für geheim erklärten Traktanden (AG Strom, Disziplinarver-

fahren) von der Geheim-Traktandenliste des GR zu streichen und noch-
mals neu öffentlich zu traktandieren.  

2. Die GR-Sitzungen zu diesen Traktanden seien öffentlich durchzuführen.  

 
Begründung:  

Die steuerzahlenden Bürger von Zuchwil haben ein schutzwürdiges Interesse an 
der Offenlegung dieser wichtigen Traktanden, dies um sich (a) über die Beweg-
gründe der Gemeinde zu wichtigen Personal- und Sachgeschäften und (b) über 

die damit verbundenen finanziellen Konsequenzen informieren zu können. Bitte 
beachten Sie auch, dass die IDSB/SO praxisgemäss an den Nachweis eines 

schutzwürdigen Interesses im Sinne von § 12 Abs. 2 InfoDG keine hohen Anfor-
derungen stellt.  

 
Die gesetzliche Verpflichtung zur aktiven Information fliesst aus dem Öffentlich-
keitsgrundsatz und der Absage an jede Form geheimer Kabinettsverwaltung. Art. 

11 Abs. 3 KV/SO lautet wie folgt: „ … Jeder hat das Recht, allgemein zugängliche 
Informationsquellen zu benützen. …“. 

 
Der Öffentlichkeitsgrundsatz sorgt für die Transparenz der Verwaltung, ermög-
licht eine demokratische Kontrolle durch das Volk und gehört als wesentliches 

Element des Rechts auf ein faires Verfahren (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) zu den Grund-
lagen des Rechtstaates. Die Kontrolle durch die Öffentlichkeit soll den Beteiligten 

eine korrekte und gesetzmässige Behandlung gewährleisten.  
 
 

Darüber hinaus soll die Öffentlichkeit informiert werden, wie mit ihren Steuer-
geldern umgegangen wird. Diese Grundprinzipien, die das Bundesgericht im Zu-

sammenhang mit dem Grundsatz der Öffentlichkeit der Verhandlung und bei der 
Einsicht in Verfahrensakten anerkannt hat, gelten allgemein für das direkte und 
indirekte Informationsverhalten der Behörden. Sie sind eine wesentliche Grund-

lage für das Vertrauen in die Verwaltung. 
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Aus all diesen Gründen hätte man die Traktandenliste auf der Homepage der 
Gemeinde Zuchwil inklusive Traktandum der SVP-Fraktion «Disziplinarverfah-
ren» ohne Namensnennung der betroffenen Personen und mit dem Hinweis 

«vertraulich» aufschalten können und müssen. 
 
Das hat die SVP Zuchwil im Gemeinderat erreicht: 
Teilerfolg erzielt: Es wurde beschlossen, dass in Zukunft die ganze Trak-
tandenliste in geeigneter Form öffentlich aufgeschaltet wird. 

 
Das wird die SVP Zuchwil  als nächstes tun: 

Infolge zu vieler Traktanden, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit be-
handelt werden, wird eine Aufsichtsbeschwerde geprüft. Jede Form von 
Kabinettsverwaltung ist aber verfassungswidrig. 

  
Die Fraktion der Schweizerischen Volkspartei Zuchwil 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kontaktperson, Präsident der Schweizerischen Volkspartei Zuchwil  
Silvio Auderset, Asternweg 5, 4528 Zuchwil, 032 685 00 38 

 


